
Rental Terms & Conditions 

If guest arrived in the USA or Canada from another continent, with a total flight time of 8h or more, 

they may pick up the rental unit the same day during official hours but may not leave the city until 

the following day. 

  

Additional Drivers 

The first 2 drivers are free. Additional drivers can be added for USD 10.00 each per rental period. 

  

Minimum Age, Additional Drivers, Driver’s License 

Drivers must be at least 25 years of age to rent a Motorhome, Truck Camper or a Passenger Van, and 

at least 21 years to rent a SUV or Truck only. All drivers must present a valid driver's license and a 

credit card when they pick up their vehicle. An international driver’s license is not required but 

recommended. There is no surcharge for the first two drivers. Any additional drivers will be charged 

a fee of USD 10 each. 

  

Collision Damage Waiver (CDW) 

Purchase of CDW is required for all confirmed reservations, unless all drivers have proof of valid US 

insurance covering the rented unit(s). Damage to glass and tires is not included nor is road-hazard 

damage (from rocks, guard rails, animals, objects in roadway, etc.). Damage inflicted to the rental 

unit, other vehicles and/or objects or injuring a person or pet or any other assets due to backing up, 

as well as damage to the roof, is NOT included! CDW reduces responsibility for damage to the rental 

unit up to USD 2000.00 per incident. The daily rate for the CDW is USD 29.00. A security deposit of 

USD 2000.00 will be charged upon pick up. 

  

VIP 

Available in conjunction with CDW only. VIP also includes road-hazard damage to glass and tires 

(after deductible is met) and further reduces responsibility for both road-hazard and collision 

damage to  USD 1000.00 per incident. The VIP CDW daily rate is USD 9.00, with a maximum of USD 

250.00 per rental period. A Security deposit of USD 1000.00 due at pick up. 

  

VIP+ 

Available in conjunction with the CDW and VIP CDW only. VIP+ offers peace of mind coverage, 

including Lock out service, Lost key replacement, Emergency towing (first 50 miles), Jump start, Flat 

tire change using spare tire (tire cost excluded), Fuel delivery service (up to 5 gallons of gas). 

GoNorth covers up to a maximum of $500 for road side assistance. The VIP+ daily rate is USD 6.00, 

with a maximum of USD 125.00 per rental period. VIP+ further reduces responsibility for both road-

hazard and collision damage to  USD 500.00 per incident. A Security deposit of USD 500.00 due at 

pick up. 

  

Extra Miles 

Extra miles are subject to a fee and will be charged upon return of rental vehicle (deducted from the 



deposit). If the amount exceeds the deposit, the difference will be charged to customer’s credit card. 

Please consider that unlimited mileage is only suitable if clients drive more than 250 miles per day 

on average. 

  

Liability 

The renter’s liability insurance is primary. GoNorth’s renter’s liability is secondary and coverage 

ranges from $10,000 to $50,000, depending on which US state the damage occurs in. For Canada, 

renter’s liability covers up to 1 Mio CAD. The GoNorth liability insurance covers damage up to $1 Mio 

in the US, and up to 1 Mio CAD in Canada, in the case that GoNorth is found to be responsible for the 

cause of the damage. 

  

Taxes & Fees 

(subject to change without notice) 

Fairbanks    3.0000% on Camper and Motorhome / 10.0000% on SUV, Truck and Van 

Anchorag    11.0000% on Camper and Motorhome / 18.0000% on SUV, Truck and Van 

Seattle        18.3610% on rentals less than 30 days; valid for all categories 

                    10.9610% on rentals over 29 days; valid for all categories 

Whitehorse   5.0000%  for all categories 

Full tax rules and calculation see here 

These taxes and fees include all taxes like federal, city, local, national, sales tax. 

Final tax amount is assessed at time of vehicle return. 

  

Child Car Seats 

GoNorth does not provide child car seats nor does GoNorth take any responsibility for the 

installation of a child car seat. You can check the requirements for travelling with children and an 

overview of the seat belt configurations in each vehicle. You can find pictures of the seat belt setup 

here. 

  

Gravel Roads & Road Restrictions 

GoNorth SUVs, Trucks, Vans and Truck Campers are allowed on gravel roads with no surcharge. 

GoNorth reserves the right to issue temporary road restrictions in case of unusually poor conditions, 

natural or man-made hazards. GoNorth issues these restrictions based on information provided by 

the Department of Transportation (DOT), the Alaska State Troopers or Transport Canada. 

For Motorhomes only: GoNorth charges a fee on specific roads. Please see fees listed here. 

  

Upgrade & Downgrade 

GoNorth holds one back-up vehicle per 25 rental vehicles to make sure that all customers get the 

https://online.gonorth-alaska.com/fmi/webd/GoNorthTOInfo
https://www.dropbox.com/sh/z91wxzxkzu0k5q6/AACC1Bsw_x27wB55dqrOzs7Ta?dl=0
https://online.gonorth-alaska.com/fmi/webd/GoNorthTOInfo


vehicle they originally booked, even in the event of breakdowns. Only in exceptional cases the 

vehicle confirmed may not be available. GoNorth will offer an upgrade before a downgrade to the 

customer affected by vehicle shortage. 

  

Upgrade 

In case the originally booked category is not available, GoNorth will offer an upgrade to a higher 

category with no extra charge. Additional charges like extra mileage will be based on the originally 

booked category rather than the upgrade. 

GoNorth does not take responsibility for any consequential cost like higher fuel consumption, 

surcharges for ferry bookings (longer vehicle), cancelled ferry booking due to the longer vehicle, 

higher camping or accommodation cost due to the size of the vehicle. No further compensation is 

applicable. 

  

Downgrade 

In the event that neither the originally booked category nor an upgrade is available, GoNorth will 

offer a downgrade to the customer. The difference between the originally booked category and the 

downgrade will be refunded directly to the customer (based on GoNorth public fares). 

Consequential costs like extra mileage will be based on the downgrade rather than the originally 

booked category. 

GoNorth does not take responsibility for direct or indirect consequences of a downgrade. Any 

further compensation as a result of a downgrade is not applicable. 

  

Awning 

Use of awing on motorhomes is not permitted. Electrical awnings are disconnected and manual 

awnings are secured closed. Use of the awning and the circumvention of the disabling 

measurements by GoNorth constitute a breach in contract. Any damage to awning or vehicle from 

awning usage is the full responsibility of guest. 

  

Smoking             

Smoking is prohibited in all GoNorth vehicles and camper units. 

  

Extra Gas Cans             

Due to liability reasons GoNorth does not permit extra gas cans inside the vehicles. GoNorth is 

renting outside mounted cargo carriers which can hold extra gas canisters for 7-Passenge SUV’s only. 

If interested, please request with your booking. Availability is limited. 

  

Fish and Game 

Fish and game may be carried in coolers only. Cleaning of fish inside vehicles is NOT permitted. 

 



Pets             

Pets are not permitted in the vehicles. Exception: Small or midsize dogs are allowed in the Bronze 

Campers as long as they are locked in a kennel. A non-refundable pet-fee of USD 250 per rental 

period applies. 

  

Winter Rentals 

For all rentals originating or ending in Anchorage, Fairbanks or Whitehorse between October 1st 

and April 30th, the following terms apply: 

GoNorth rents exclusively SUV7s during the winter months. All winter rental vehicles are equipped 

with an engine block heater, studded tires, and a winter kit. The winter rental kit includes a roadside 

emergency kit, traction mats, a snow scraper, de-ice spray, a shovel, and a sleeping bag for each 

guest. 

Minimum age for winter rentals is 25 years of age. Our minimum rentals days is 4 days. We require 

for all winter rentals a minimum of 3 years driving experience in cold winter conditions with icy 

roads and snow. 

Guests will have to sign a document during pick up procedure, stating that all drivers listed in the 

contract are meeting these requirements. VIP and VIP+ are not available for winter rentals (except 

SEA), and a minimum security deposit of USD 2000.00 is due at the time of the pickup. Leisure travel 

north of Wiseman is NOT allowed during winter time and constitutes a breach of contract. 

These rules are not applicable for Seattle-Seattle bookings. 

If you are requesting a quote for a winter rental originating or ending in Anchorage, Fairbanks or 

Whitehorse, please indicate the number of people who will be traveling in the rental vehicle, so we 

may provide the correct number of sleeping bags with your winter kit. 



Lieber Campstar-Kunde,
Sie haben mit Ihrer Reisebuchung eine Reiseversicherung beantragt. Wir bestätigen Ihnen 
mit diesem Nachweis den gewählten Versicherungsschutz. Die für den Versicherungsschutz 
maßgeblichen Versicherungsbedingungen VB-RS 2019 (SKG20-D) und die Verhaltensregeln zum 
Datenschutz finden Sie auf den Folgeseiten. 

Campstar und HanseMerkur wünschen Ihnen einen schönen Urlaub!

Versicherungsschein

Produktinformationsblatt
Sie interessieren sich für eine HanseMerkur 
Reiseversicherung – eine gute Wahl!
Für einen schnellen Überblick über Ihre gewünsch-
te Versicherung, verwenden Sie gerne dieses 
Informationsblatt.
Bitte beachten Sie aber, dass hier nicht abschlie-
ßend alle Informationen zu Ihrem Vertrag aufge- 
führt werden. Den vollständigen Vertragsinhalt 
entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, 
dem Versicherungsschein und den Versicherungs-
bedingungen. Jeder unten aufgeführte Versiche-
rungsschutz ist nur dann gültig, wenn Sie diesen 
konkret abschließen, also in dem von Ihnen 
gewähltem Versicherungsumfang enthalten ist!

Um welche Versicherungsart handelt es sich?
Ihre Versicherung ist eine Reiseversicherung. 
Der Umfang und die einzelnen Leistungen Ihres 
Vertrages werden vom gewählten Tarif bestimmt.

Welchen Umfang hat Ihr Versicherungsschutz?
Die Kfz-Haftpflichtversicherung versichert die 
Übernahme der Kosten, die entstehen, wenn Ihr 
Camper bei einem Unfall im öffentlichen Straßen-
verkehr beschädigt oder zerstört wird und Sie 
direkt von der Kfz-Versicherung des Kraftfahr-
zeuges belastet werden.

Was müssen Sie bei der Prämienzahlung 
beachten?
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens ab 
Zahlung der Prämie. Die Fälligkeit und weitere 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versiche-
rungsbedingungen. In welchen Fällen leistet die 
HanseMerkur Reiseversicherung nicht?
Generell wenn der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbeiführt.

Welche Pflichten haben Sie bei Vertrags- 
abschluss?
Sie müssen bei Versicherungsabschluss alle 
Angaben vollständig und wahrheitsgemäß machen. 
Sofern Sie dagegen verstoßen, gefährden Sie Ihren 
Versicherungsschutz!
Welche Pflichten müssen Sie beachten, wenn der 
Versicherungsfall eintritt?
Halten Sie den Schaden möglichst gering! 
Vermeiden Sie alles, was zu einer unnötigen 
Kostenerhöhung führen könnte. Zeigen Sie die 
Schäden unverzüglich der HanseMerkur an. 
Weitere Pflichten entnehmen Sie bitte den 
„Obliegenheiten“ der Versicherungsbedingungen.

Welche Rechtsfolgen ergeben sich für Sie bei der 
Nichtbeachtung der
Pflichten?
Ganz wichtig: Wird eine der Pflichten verletzt, so 
kann die HanseMerkur die Leistung entsprechend 
der Schwere des Verschuldens kürzen. Dies kann 
bis zum Verlust der kompletten Versicherungslei-
stung führen. Näheres dazu steht in den Versiche- 
rungsbedingungen („Obliegenheiten“ und 
„Obliegenheitsverletzungen“).

Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungs-
schutz?
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit 
Zahlung der Prämie, nicht jedoch vor dem verein- 
barten Zeitpunkt und endet zum vereinbarten 
Ablauftermin.

Wie lange läuft Ihr Vertrag und wie können Sie 
ihn beenden?
Ihre Versicherung endet mit dem vereinbarten 
Versicherungsende.

HanseMerkur Reiseversicherung AG,
Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Hamburg
Sitz: Hamburg • HRB: Hamburg 19768, Vers.-Steuernr.: 806/V90806010057, 
USt-IdNr.: DE 175218900
Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.), 
Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner
Aufsichtsrat: Dr. Karl Hans Arnold (Vors.)

Informationen und Leistungsbeschreibung zu Ihrer Reiseversicherung
Die Kfz-Haftpflicht-Versicherung ist eine Mietwagen-Versicherung, die in einem Schadenfall Ihre Deckungssumme bei Personen- und Sachschäden auf bis zu 
2 Million Euro ergänzt.

Campstar Haftpflicht 

4768529 803110241G60010Vers.-Nr.AD-Nr.

Ein Unfall mit dem Ihrem Camper? 
Kein Problem - wir ergänzen mit einer Deckungssumme bis zu 2 Million Euro. Mit der Campstar-Kfz-Haftpflichtversicherung der HanseMerkur sind Sie optimal 
abgesichert. 

Einsteigen, Gas geben, hallo Urlaub! Mit einem Camper sind Sie unabhängig und flexibel – bis ein Unfall Sie ausbremst. Nun ist guter Rat teuer, denn Personen- und 
Sachschäden sind nicht immer ausreichend gedeckt. Wir ergänzen die Deckungssumme der Kfz-Haftpflichtversicherung auf bis zu 2 Million Euro damit Sie Ihre Fahrt 
entspannt genießen können.



 

HanseMerkur Reiseversicherung AG Siegfried-Wedells-Platz 1 20354 Hamburg Tel.: 040 4119-1000, Fax: -3040 www.hmrv.de
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Wir sind die HanseMerkur Reiseversicherung AG mit Sitz in Hamburg. Versicherungsnehmer ist der Veranstalter oder 
eine andere Institution, die mit uns den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. 
Sie sind die versicherte Person, solange Sie in dem Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers aufgenommen 
sind.  
Für eine leichtere Lesbarkeit verwenden wir in der Regel die männliche Form. Gemeint ist damit immer auch die weib-
liche Form. 
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Teil A – allgemeine Regelungen 

1 Der Versicherungsschutz 

1.1 Für wen besteht Versicherungsschutz? 

1.1.1 Sie sind versicherte Person, wenn Sie im Versicherungsver-
trag aufgenommen sind.  

1.1.2 Den Anspruch auf die Versicherungsleistung haben Sie. 
Sollten wir Forderungen gegen den Versicherungsnehmer 

haben, dürfen wir diese gegen Ihren Anspruch nicht aufrech-
nen. Die Vorschrift des § 35 Versicherungsvertragsgesetz ist 
abbedungen.  

1.2 Wann beginnt und wann endet der Versiche-
rungsschutz? 

1.2.1 Ihr Versicherungsschutz beginnt mit der Entgegennahme 
des Fahrzeuges und endet zu dem vereinbarten Zeitpunkt, 
spätestens bei der Rückgabe des Fahrzeuges.  

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die Mietfahrzeugversicherung 

VB-RS 2019 (SKG20-D) 
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1.2.2 Ihr Versicherungsschutz verlängert sich über den vereinbar-
ten Zeitpunkt hinaus, wenn Ihnen unverschuldet eine plan-
mäßige Rückgabe nicht möglich ist.  

1.2.3 Im Falle eines erforderlichen Fahrzeugwechsels geht der 
Versicherungsschutz innerhalb der abgeschlossenen Laufzeit 
auf das neue Fahrzeug über. 

1.3 Wo gilt der Versicherungsschutz? 

 Der Versicherungsschutz gilt für Fahrten im öffentlichen 
Straßenverkehr im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich. 

2 Allgemeine Hinweise für Entschädigungszah-
lungen und zum geltenden Recht 

2.1 Wann zahlen wir die Entschädigung? 

2.1.1 Wir zahlen innerhalb von 2 Wochen. Voraussetzung ist, 

 dass unsere Pflicht, zu leisten, dem Grunde und der Höhe 
nach festgestellt ist. 

 dass uns die notwendigen Nachweise – diese gehen in un-
ser Eigentum über – vorliegen.  

 Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange wir Ihren An-
spruch durch Ihr Verschulden nicht prüfen können. 

2.1.2 Wir rechnen Ihre Kosten in ausländischer Währung zum Kurs 
des Tages in EUR um, an dem wir die Belege erhalten. Es gilt 
der amtliche Devisenkurs, außer Sie kauften die Devisen zur 
Bezahlung der Rechnungen zu einem ungünstigeren Kurs. 
Wir können folgende Kosten von Ihrer Leistung abziehen: 

 Kosten für die Überweisung von Leistungen in das Aus-
land oder 

 für besondere Überweisungsformen, die Sie beauftragten. 

2.1.3 Möglicherweise haben Sie den Schutz für Mietfahrzeuge 
auch bei anderen Versicherern. Haben Sie deshalb Ansprü-
che bei anderen Versicherern, sind diese vorrangig. 

 Weitere Informationen darüber lesen Sie unter Ziffer A.4.2.3. 

2.2 Welches Recht gilt für den Versicherungsver-
trag? 

 In Ergänzung dieser Bestimmungen gelten das Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) sowie deutsches Recht. 

 HHiinnwweeiiss  zzuumm  DDaatteennsscchhuuttzz:: Wir speichern Ihre personenbe-
zogenen Daten zur Vertragserfüllung. Weitere Informationen 
zum Datenschutz und Ihrer diesbezüglichen Rechte finden 
Sie unter: www.hmrv.de/datenschutz/information oder for-
dern Sie diese gern bei uns an. 

2.3 Wann verjähren Ihre Ansprüche? 

 Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch 
von Ihnen angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt unterbrochen, zu dem unsere Entscheidung Ihnen 
zugeht. 

2.4 Welches Gericht ist zuständig? 

 Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Ge-
richt des Bezirks einreichen, in dem 
 wir unseren Sitz haben, 
 Sie Ihren Wohnsitz haben,  
 Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen 

Wohnsitz haben. 

2.5 Wie muss eine Erklärung aussehen, die Sie an 
uns richten? 

 Willenserklärungen und Anzeigen uns gegenüber bedürfen 
der Textform (Brief, Fax, E-Mail, elektronischer Datenträger 
etc.). Die Vertragssprache ist Deutsch. 

3 Einschränkungen des Versicherungsschutzes 

 Wir leisten nicht, wenn Sie 
 arglistig über Umstände zu täuschen versuchen, die für 

den Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung 
sind. 

 den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 
 HHiinnwweeiiss:: Beachten Sie bitte auch die Einschränkungen des 

Versicherungsschutzes im Teil B. 

4 Allgemeine Hinweise für den Schadenfall 

4.1 Wem können Sie einen Schadenfall melden? 

 Bei Notfällen hilft Ihnen unser 24-Stunden-Notruf-Service. 
Diesen erreichen Sie zu jeder Zeit und weltweit. Schadenmel-
dungen senden Sie bitte formlos an: 

 HanseMerkur Reiseversicherung AG, Abt. RLK/Leistung, 
 Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, E-Mail: reiseleis-

tung@hansemerkur.de.  

4.2 Welche allgemeinen Pflichten (Obliegenheiten) 
haben Sie im Schadenfall? 

4.2.1 Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeiden Sie 
alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. 

4.2.2 Alle Auskünfte zum Schadenfall müssen Sie wahrheitsgemäß 
und vollständig machen. Sie müssen uns jede Auskunft ertei-
len, die wir brauchen, um feststellen zu können, 

 – ob ein Versicherungsfall vorliegt und 
 – ob und in welchem Umfang wir leisten. 

4.2.3 Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der 
gesetzlichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung 
auf uns über. Wir beachten, dass Ihnen daraus kein Nachteil 
entsteht. Sie sind, falls erforderlich, verpflichtet, bei der 
Durchsetzung des Ersatzanspruches mitzuwirken. 

 HHiinnwweeiiss::  Beachten Sie bitte auch die Obliegenheiten im Teil 
B. 

4.3 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen 
(Verletzung von Obliegenheiten)?  

 Wenn Sie eine der oben genannten Pflichten oder die Oblie-
genheiten der einzelnen Versicherungen im Teil B verletzen, 
sind wir ganz oder teilweise leistungsfrei. Hierbei beachten 
wir die Regelung des § 28 Absatz 2–4 VVG. Diese finden Sie 
im Teil C. 

Teil B – Regelungen zur Haftpflichtversiche-

rung für Mietfahrzeuge 

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Haftpflichtver-
sicherung für Mietfahrzeuge? 

 Wir leisten,  
 wenn für den Fahrer eine Kfz-Haftpflichtversicherung ab-

geschlossen ist, die mindestens den gesetzlichen Erfor-
dernissen des Landes genügt, in dem sich der Unfall er-
eignet hat, und  

 diese zur Deckung des Personen-/Sachschadens nicht aus-
reicht.  

 Nicht versichert ist ein eventueller Selbstbehalt der Kfz-
Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug. Unsere Leistungs-
pflicht beginnt nach Ausschöpfung der Deckungssumme der 
Kfz-Haftpflichtversicherung. Die Leistung umfasst: 

1.1 Prüfung der Haftpflichtfrage 

 Wir prüfen zunächst, ob ein Versicherungsfall vorliegt und 
Sie aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Schaden-
ersatz verpflichtet sind. 

1.1.1 Ergibt die Prüfung, dass die Ansprüche gegen Sie unberech-
tigt sind, wehren wir sie ab. Dazu gehören die Auseinander-
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setzung mit Anspruchstellern und Rechtsanwälten sowie ei-
ne eventuelle gerichtliche Klärung. 

1.1.2 Steht Ihre Schadenersatzverpflichtung fest und liegt ein 
Versicherungsfall vor, bezahlen wir die berechtigten Ansprü-
che bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Die 
Versicherungssumme beträgt, soweit nicht anders verein-
bart, 2.000.000,– EUR. Ein berechtigter Anspruch ergibt sich 
aufgrund  

 eines von uns abgegebenen oder genehmigten Aner-
kenntnisses,  

 eines von uns geschlossenen oder genehmigten Verglei-
ches oder  

 einer richterlichen Entscheidung. 

1.1.3 Kommt es im Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit, wer-
den wir diesen in Ihrem Namen führen und die Kosten hierfür 
übernehmen. Die Kosten werden nicht auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.  

 Übersteigen die berechtigten Schadenersatzansprüche die 
Versicherungssumme, tragen wir die Kosten nur im Verhält-
nis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprü-
che. Wir sind in solchen Fällen berechtigt, uns durch Zahlung 
der Versicherungssumme und unseres der Versicherungs-
summe entsprechenden Anteils an den bis dahin entstande-
nen Kosten von weiteren Leistungen zu befreien. 

1.2 Sicherheitsleistung bei geschuldeten Renten 

 Haben Sie für eine aus einem versicherten Schadenfall ge-
schuldete Rente  
 kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder  
 ist Ihnen die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtli-

chen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung gestattet 

 so verpflichten wir uns an Ihrer Stelle zur Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung. 

1.3 Kosten eines Rechtsstreits 

 Kommt es im Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit, wer-
den wir diesen in Ihrem Namen führen und die Kosten hierfür 
übernehmen. Die Kosten werden nicht auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.  

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

 Sie haben Versicherungsschutz, wenn durch den Gebrauch 
des Kraftfahrzeuges  
 Personen verletzt oder getötet,  
 Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden-

kommen  
 Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit ei-

nem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar o-
der unmittelbar zusammenhängen (reine Vermögensschä-
den).  

 Zum Gebrauch des Fahrzeuges gehören neben dem Fahren 
z. B. auch das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entla-
den. Versicherungsschutz besteht, wenn Sie aufgrund der 
vorgenannten Ereignisse, aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts, von einem Dritten in 
Anspruch genommen werden.  

3 Begrenzung der Leistung 

3.1 Für den Umfang unserer Leistung bildet die Versicherungs-
summe die Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Mehre-
re Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
zum Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetre-
ten ist, wenn diese auf derselben Ursache oder auf gleichen 
Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitli-
chem Zusammenhang beruhen. 

3.2 Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungs-
summe,  

 müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befrie-
digten Schadenersatzanspruch selbst einstehen. 

 tragen wir Prozesskosten nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche. Das giltr 

auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem Schaden-
ereignis entstehende Prozesse handelt.  

 sind wir berechtigt, uns durch Zahlung der Versicherungs-
summe und unserer der Versicherungssumme entspre-
chenden Anteils an den bis dahin entstandenen Kosten, 
von weiteren Leistungen zu befreien 

3.3 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen 
aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag 
der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur 
im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbe-
trages zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas-
sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Bei der Berech-
nung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer 
an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die 
nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversi-
cherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistun-
gen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt. 

3.4 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
an Ihrem Verhalten scheitert, haben wir für den von der Wei-
gerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungs-
leistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

4 Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten? 

4.1 Nicht versicherte Unfallereignisse 

 Wir leisten nicht für Unfälle, wenn der Fahrer des Fahrzeuges 
zum Zeitpunkt des Unfalls 
 nicht die vertraglich vereinbarte oder eingeräumte Berech-

tigung hatte, das Fahrzeug zu fahren; 
 nicht die zur Führung des Fahrzeugs vorgeschriebene 

Fahrerlaubnis hatte; 
 Bewusstseinsstörungen durch Alkohol, Medikamente oder 

Drogen hatte. 

4.2 Nicht versicherte Haftpflichtansprüche 

 Wir leisten nicht für Haftpflichtansprüche 
 soweit sie aufgrund Vertrag oder besonderer Zusagen 

über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausge-
hen; 

 aus Schäden infolge der Teilnahme an Kraftfahrzeugren-
nen sowie den Vorbereitungen hierzu; 

 der versicherten Personen untereinander und ihrer mitrei-
senden Angehörigen; 

 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, 
welche Sie gemietet oder geliehen haben oder die Gegen-
stand eines Verwahrungsvertrages sind; 

 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbe-
sondere „punitive and exemplary damages“. 

 Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen, welche Sie vor-
sätzlich oder bei Ausübung einer Straftat verursacht ha-
ben. 

5 Was muss im Schadenfall beachtet werden (Ob-
liegenheiten)? 

5.1 Unverzügliche Meldung im Rechtsstreit 

 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbe-
fehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so müssen Sie uns dies 
der unverzüglich anzeigen, auch wenn Sie den versicherten 
Schadenfall selbst bereits angezeigt haben. Wird gegen Sie 
ein Anspruch gerichtlich bzw. per Mahnbescheid geltend 
gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird Ihnen 
gerichtlich der Streit verkündet, so müssen Sie uns dies 
ebenfalls unverzüglich anzeigen. Das Gleiche gilt im Falle ei-
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nes Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Be-
weissicherungsverfahrens. 

5.2 Überlassung der Prozessführung 

 Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so 
müssen Sie  
 uns die Prozessführung überlassen,  
 dem von ihr bestellten oder bezeichneten Anwalt Voll-

macht und alle von diesem oder von uns für nötig erachte-
ten Aufklärungen geben.  

 gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz, ohne unsere Weisun-
gen r abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben o-
der die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 

5.3 Überlassung von Rechtsausübungen in Renten-
fällen 

 Wenn Sie infolge veränderter Verhältnisse das Recht erlan-
gen, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Ren-
te zu fordern, so sind Sie verpflichtet, dieses Recht in Ihrem 
Namen von uns ausüben zu lassen.  

5.4 Bevollmächtigung  

 Wir gelten als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Ab-
wehr des Anspruches zweckmäßig erscheinenden Erklärun-
gen in Ihrem Namen abzugeben. 

5.5 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus Ziffer 4.3 des allgemeinen Teils. 

Teil C Anhang Auszug aus dem Versiche-

rungsvertragsgesetz 

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegen-
heit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versiche-
rers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat. 
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Weltweiter Notruf-Service auf Reisen
Bei Notfällen auf Reisen hilft Ihnen unser 24-Stunden-Notruf-Service. Zu jeder Zeit, weltweit, rund um die Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen. Wir helfen Ihnen in dringenden Notfällen während Ihrer Reise.

Notrufnummer: 
+49 40 5555–7877

Wichtige Hinweise im Schadenfall
Wenn Sie aus Ihrer Reiseversicherung Ansprüche geltend machen, benötigen wir im Schadenfall 
grundsätzlich folgende Unterlagen:

1. Kopie der Buchungsbestätigung des Veranstalters
2. Kopie des Versicherungsscheines
3. Zur Überweisung des eventuellen Erstattungsbetrages die Angabe der Bankverbindung 
 (IBAN) des Empfängers (bei Auslandsüberweisungen auch den BIC)
4. Die jeweils unter A–E genannten weiteren Unterlagen
5.  Wir bieten Ihnen unter https://mein-hmrv.de/service/schadenmeldung/  

die Möglichkeit einer Online-Schadenmeldung. Dort finden Sie auch  
entsprechende Schadenanzeigen.   

Ihre Schadenmeldung per Brief senden Sie bitte an: HanseMerkur Reiseversicherung AG, Abt. RLK/Leistung
Postfach, 20352 Hamburg

Oder schicken Sie die Schadenmeldung per Fax an die Rufnummer: 040 4119–3586
Bei Fragen hilft Ihnen unsere Leistungsabteilung gerne telefonisch weiter: 040 4119–2300

A. Camper-Schutz-Versicherung
1.  Bei der Buchungsstelle ist eine unverzügliche Meldung des Schadens erforderlich, um die anfallenden 

Kosten so gering wie möglich zu halten.

2.  Im Schadenfall können Sie sich einen Vordruck für eine Schadenanzeige anfordern. Entweder per Telefon 
unter Tel.: 040 4119–2300 oder unter www.hmrv.de/schadenformulare

3.  Der HanseMerkur sind folgende weitere Unterlagen einzureichen: 
• Sämtliche Buchungs- und Stornierungsunterlagen im Original 
• Bezahlte Original-Kostennachweise 
• Der Versicherungsnachweis 
• Den Mietvertrag inklusive der Mietbedingungen 
• Eine ausführliche Schadenschilderung mit Angabe des Schadendatums 
• Einen Kostenvoranschlag oder die Reparaturrechnung 
• Die Endabrechnung des Vermieters 
• Das Übernahme und Rückgabeprotokoll 
• Ihre Bankverbindung (IBAN und BIC)
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Wichtige Informationen zum Versicherungsvertrag
Identität des Versicherers (Name, Anschrift): HanseMerkur Reiseversicherung AG (Rechtsform: 
Aktiengesellschaft), Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Telefon 040 4119–1000, Fax 040 4119–3030
Eintragung im Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 19768
Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte der HanseMerkur Reiseversicherung AG: 
HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, vertreten durch den 
Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.), Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner
Hauptgeschäftstätigkeit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, im Folgenden „HanseMerkur“ genannt: 
Die HanseMerkur betreibt die Versicherung von Risiken, die sich auf Reisen beziehen.
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen: Es bestehen keine Garantiefonds oder andere 
Entschädigungsregelungen. 
Wesentliche Merkmale der Leistungen: Je nach Umfang des gewählten Versicherungsschutzes leistet 
die HanseMerkur nach den beigefügten Versicherungsbedingungen.
Der Umfang des Versicherungsschutzes wird vom Versicherungsnehmer bestimmt. Genauere Angaben über 
Art und Umfang des vom Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes sind der Leistungsbe-
schreibung und den Versicherungsbedingungen zu entnehmen.
Ist die Leistungspflicht der HanseMerkur dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so erfolgt die 
Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfung des 
Anspruches durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens der versicherten Person gehindert ist.
Gesamtpreis und Preisbestandteile: Die zu entrichtende Gesamtprämie ergibt sich aus dem Umfang des vom 
Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes. Die jeweiligen Prämien für die Bestandteile des 
Versicherungsschutzes sind der Prämienübersicht zu entnehmen. Die genannten Prämien enthalten die 
aktuelle gesetzliche Versicherungssteuer.
Zusätzliche Kosten, Steuern oder Gebühren: Weitere Kosten, Steuern oder Gebühren, z. B. für die Benutzung 
von Fernkommunikationsmitteln, fallen mit Ausnahme des Notrufservices nicht an. Für Anrufe aus dem 
Ausland: Telefon +49 40 5555–7877, Für Anrufe aus dem Inland: Telefon 040 5555–7877
Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung: Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufsrechts – sofort fällig. Soweit bei längerfristig abgeschlossenen Versicherungsverträgen 
Folgeprämien vereinbart sind, sind diese zum vereinbarten Termin fällig. Ist die Zahlung einer Jahresprämie in 
Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. Kann die Prämie ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Näheres ist den 
Versicherungsunterlagen zu entnehmen.
Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen: Die zur Verfügung gestellten 
Informationen sind zeitlich unbefristet gültig. 
Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der Bindefrist bei Antragstellung: 
Der Vertrag kommt mit dem Zahlungseingang der geschuldeten Prämie zustande. Der Versicherungsschutz 
beginnt mit dem vom Versicherungsnehmer bezeichneten Zeitpunkt, jedoch nicht vor Zahlung der Prämie. In 
der Reise-Krankenversicherung beginnt der Versicherungsschutz darüber hinaus nicht vor dem Übertreten 
der Staatsgrenze in den versicherten Geltungsbereich. Näheres hierzu ist den beigefügten Versicherungsbe-
dingungen zu entnehmen. Die Voraussetzungen für den Abschluss der Versicherung entnehmen Sie bitte den 
beigefügten Versicherungsbedingungen. Eine Bindefrist ist nicht vorgesehen.
Wichtiger Hinweis gemäß § 37 Abs. 2 VVG: Tritt der Versicherungsfall nach Abschluss des Vertrages ein und 
ist die erste oder die einmalige Versicherungsprämie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gezahlt, ist die 
HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, erfolgt diese unverzüglich nach Mandatserteilung 
unter Nennung der Mandatsreferenz mittels des SEPA-Basislastschriftverfahrens. Die SEPA-Mandatsreferenz 
ist identisch mit der Versicherungsnummer. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn die Prämie am 
Abbuchungstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht.
Informationen über die Laufzeit der Versicherung: Der Vertrag ist je nach gewählter Dauer befristet. 
Ende des Vertrages, Kündigungsrecht, Geschäftsgebühr: Soweit eine Einmalversicherung abgeschlossen 
wird, endet der Vertrag in der Reise-Rücktrittsversicherung mit dem Antritt der Reise, für alle anderen 
Versicherungen mit dem Ende der Reise bzw. dem vereinbarten Versicherungsende. Bei Abschluss einer 
Jahresversicherung verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 1 Monat vor  
Ablauf von Ihnen oder der HanseMerkur schriftlich gekündigt wird. 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. 
Klagen gegen die HanseMerkur können erhoben werden in Hamburg oder an dem Ort, an dem der 
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Vertragssprache: Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem 
Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit ist Deutsch.
Aufsichtsbehörde und Beschwerdestellen: Sollten Sie mit einer Leistung oder Entscheidung der 
HanseMerkur nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte direkt an die HanseMerkur. Schlichtungsversuche 
und Beschwerden können – wenn eine Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende 
Schlichtungs- und Beschwerdestellen gerichtet werden:
Versicherungsombudsmann e.V.: Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Telefon 0800 3696000, 
Fax 0800 3699000, E-Mail Beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Die Teilnahme erfolgt aufgrund einer freiwilligen Mitgliedschaft beim Versicherungsombudsmann e.V.. 
Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: Beschwerden gegen die HanseMerkur 
können bei der zuständigen Aufsichtsbehörde erhoben werden: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
Hinweis zum Datenschutz:
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung. Weitere Informationen zum Datenschutz 
und Ihrer diesbezüglichen Rechte finden Sie unter: www.hmrv.de/datenschutz/information oder fordern Sie 
diese gern bei uns an.

HINWEIS: Zur Aufrechterhaltung Ihres Versicherungsschutzes sind uns Änderungen Ihrer Reisedaten 
unverzüglich schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail anzuzeigen. Ein Versäumnis kann zum Verlust des 
Versicherungsschutzes führen.  

Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen   

 Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,
• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
HanseMerkur Reiseversicherung AG
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg
Fax: 040 4119-3030
E-Mail: reiseinfo@hansemerkur.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer erstattet Ihnen den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen 
Betrag, der sich zeitanteilig vom Beginn des Vertrags bis zum Zugang des Widerrufs errechnet. Der 
Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu 
erstatten.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur 
Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind.
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an 
einen mit dem Versicherungsbeitrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhän-
gender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung 
des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem 
Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom 
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Abschnitt 2
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im 
Folgenden im Einzelnen aufgeführt:
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen 

werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist und die 
zugehörige Registernummer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung  
zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen 
oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 
der Vertragsbestimmungen einschließlich der allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und 

Fälligkeit der Leistung des Versicherers;
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die 

Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige 
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, 
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;
7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die  

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und 

des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag 
gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im 
Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen 

einschließlich etwaiger Vertragsstrafen, soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen 
zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht 
oder über das zuständige Gericht;

14. die Sprachen, in denen die Versicherungsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten 
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit 
Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages zu führen;

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass die Möglichkeit für Sie den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung.


